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Versicherungen 
Ausgangslage 
Es ist nicht gerade die Glückswoche der Familie 
Stoller: 
Am Montag muss Sabine (11) wegen einer 
Grippe mit Fieber im Bett bleiben. 
Am Dienstag stürzt Sebastian (9) während des 
Spielens in der grossen Pause vom Kletter-
gerüst und verstaucht sich das Handgelenk. 
Am Mittwoch übersieht Papa Stoller beim 
Parkieren einen Parkingmeter und fährt diesen 
um. 
Am Donnerstag löst sich beim Kochen unter 
Hochdruck der Deckel des Dampfkochtopfs von 
Mama Stoller und demoliert den Dampfabzug. 
Am Freitag wird Oliver (19) das Smartphone 
gestohlen. 
Und am Samstag ist Nora mit ihrem Fahrrad 
bergab etwas zu schnell unterwegs, sodass sie 
nicht mehr rechtzeig bremsen kann, dadurch die 
Kurve nicht erwischt und mit einem 360° Double 
Frontflip (Vorwärtssalto mit einer 360°-Schraube 
und das erst noch ohne Fahrrad) über den Zaun 
hinweg in den Rosen von Nachbars Rosen 
landet. Nora erleidet zum Glück nur kleinere 
Schürfungen und kleinere Schnittwunden in 
Gesicht, Händen und Knien. Aber das Fahrrad und der Nachbarzaun werden durch den Unfall 
ziemlich in Leidenschaft gezogen (vgl. Schadenskizze rechts an die Versicherungsgesellschaft). 
Und am Sonntag? Da erholt sich die Familie Stoller von der anstrengenden Woche… 

Lernziele 
Sie lernen … 

- … das Versicherungsprinzip kennen und wie man Risiken einschätzt, 
- … verschiedene Versicherungsarten kennen und für welche Fälle man sich auf welche 

Art versichern kann. 

Was sind Versicherungen? 

Versicherung: Schutz gegen Risiken und deren finanzielle Folgen 

Normalerweise stösst einer Familie nicht in so kurzer Zeit so viel zu wie oben beschrieben. 
Dennoch kann aber jederzeit etwas Unvorhergesehenes mit finanziellen Folgen passieren. 

Menschen haben das Bedürfnis, sich gegen Unvorhergesehenes bzw. dessen finanziellen 
Folgen abzusichern. Bedenkt man, wie teuer z. B. eine aufwändige Herzoperation, eine 
plötzliche Invalidität oder Arbeitslosigkeit ist, sieht man, dass ein einzelner Mensch kaum mehr 
die Möglichkeit hat, seine Risiken finanziell alleine abzudecken. 

Aus diesem Grund schliessen sich Menschen, die einem gleichartigen Risiko ausgesetzt sind, 
zu einer Gefahrengemeinschaft zusammen, um sich gegenseitig einander Deckung zu geben 
nach dem Prinzip „Einer für alle, alle für einen“. Dieses Solidaritätsprinzip geht vom Gedanken 
aus: Wer Glück hat und von negativen Ereignissen verschont bleibt, zahlt für jene, die von 
negativen Ereignissen getroffen werden. 
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Versicherungsprinzip und Versicherungsarten 
1. Auftrag: Vervollständigen Sie folgendes Schema mit Hilfe des Films auf Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=SJCboaw3GVQ. Film „Versicherungen“ ab 01:50 

 

Versiche-
rungsarten 

Personenversicherung Sachversicherung 
Haftpflichtversicherung 
(Vermögens-
versicherung) 

Versichert 
sind… 

Eigene Person Eigene Sachen 
Schäden an Dritten 
(Folgen einer 
Haftpflicht) 

Beispiele von 
Versicherun-
gen 

- Kranken-
versicherung 

- AHV, IV, ALV 
- Unfallversicherung 
- Lebensversicherung 

- Hausrat-
versicherung 

- Kaskoversicherung 

- Motorfahrzeughaft-
pflichtversicherung 

- Privathaftpflicht-
versicherung 

Die Versicherungsgesell-
schaft verwaltet gemein-
schaftliches Vermögen. 

Gefahrengemeinschaft 

Leistung der Versicherung 

Prämie 

Schadenereignisse 

Aus diesem Vermögen 
werden finanzielle Scha-
densleistungen erbracht. 

Police 

Solidaritätsprinzip: 
Alle bezahlen ein. Nur wer Pech 
hat, bezieht Leistungen. 
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Risiko Risikomanagement/Risikopolitik 
Bei Versicherungen geht es darum, sich gegen Risiken zu versichern. Das Risiko (Wahrschein-
lichkeit x Schadenausmass) ist ein ungewisses, aber mögliches Ereignis mit negativen Fol-
gen. Je nach Situation ist das Risiko oder die Gefahr, dass etwas passiert grösser oder kleiner. 
Nennen Sie mehrere Beispiele von Situationen/Tätigkeiten mit … 

… hohem Risiko Fensterputzer bei Hochhäusern, Basejumping, Zugsurfen 

… mit tiefem Risiko Schulunterricht, Kirchenbesuch 

 
Das Risiko, dass etwas passiert, kann von einer Person auch selber beein-
flusst werden. Den Umgang mit Risiken bezeichnet man Risikomanage-
ment (engl. Risk Management) oder Risikopolitik… In der Regel ge-
schieht dies in fünf Schritten (vgl. unten). 
 
2. Sie sehen in der Abbildung rechts eine Situation, die möglicherweise 

nicht gut ausgeht. Führen Sie für diese Situation ein Risikomanagement 
durch: 

a. Tragen Sie die folgenden Schritte in der richtigen Reihenfolge in 
die Tabelle ein: 

- Risiko beurteilen/abschätzen (wie hoch?) 
- Risiko erkennen (was?) 
- (Rest-)Risiko selber tragen 
- Risiko überwälzen > Versicherung abschliessen 
- Risiko vermeiden und vermindern 

b. Beschreiben Sie für jeden der fünf Schritt das Risiko bzw. das 
konkrete Verhalten, wie das Risiko möglichst klein gehalten wer-
den kann. 

5 Schritte 
(richtige Reihenfolge) 

Konkretes Verhalten 

1. Risiko erkennen (was?) 
Unfallgefahr: Stuhl könnte kippen, Junge tut sich weh, 
Kommode kippt, Gläser fallen runter 

2. Risiko abschätzen (wie 
hoch)? 

Risiko: hohe Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, 
Schadenausmass je nach Folgen: Verletzungen, 
Invalidität, Todesfall 

3. Risiko 
vermeiden/vermindern 

Kind beaufsichtigen (so gut es geht), Süssigkeiten 
besser verstecken oder abschliessen, Kommode an der 
Wand anschrauben 

4. Risiko überwälzen 
(Versicherung) 

Verletzungen des Jungen: Unfallversicherung 
Sachschäden (Kommode): Hausratversicherung 
(Versicherungen decken nur finanzielles Risiko!) 

5. (Rest-)Risiko selber 
tragen 

Bleibende Schäden, Schmerzen, schlechtes 
Gewissen… 
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3.  Beschreiben Sie für eine Alltagssituation (Velofahren, Skifahren, Snowboarden usw.) das 
Risikomanagement in den gleichen fünf Schritten. 

Schritt Konkretes Verhalten Bsp. Velofahren 

1. Risiko erkennen 
Unfall: Körperverletzungen (eigene, Dritte), 
Sachbeschädigungen (eigene, Dritte), Diebstahl 

2. Risiko abschätzen 

Risiko mittel/gross (Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, 
Schadenausmass je nach Folgen: kaputtes Fahrrad, 
Schäden an Auto, Kopfverletzungen, Brüche, innere 
Verletzungen, Invalidität, Todesfall, Verletzung oder 
Tötung von Drittpersonen) 

3. Risiko 
vermeiden/vermindern 

Velohelm, vorsichtig fahren, Leuchtweste, gute 
Beleuchtung am Fahrrad, unter gewissen Bedingungen 
nicht fahren (Nacht, Glatteis, Schnee…) 

4. Risiko überwälzen 
(Versicherung) 

Eigene Verletzungen: Unfallversicherung, eigene 
Sachschäden: Hausratversicherung (nur Diebstahl), 
Sachschäden an Dritten: Privathaftplichtvers., 
Invalidität: IV, Todesfall: AHV, Pensionskass, Lebensv. 

5. (Rest-)Risiko selber 
tragen 

Bleibende Schäden, Schmerzen, schlechtes 
Gewissen… 

Fragen zum Grundwissen 

4. Was versteht man unter dem „Solidaritätsprinzip“? 
Um die teuren Risiken abzusichern, schliessen sich die Menschen zusammen, indem 
alle Prämien zahlen, aber nur jene Leistungen erhalten, welche Sie benötigen  über 
Prämien finanziere ich die finanziellen Folgen von Ereignissen Anderer mit 

 
5. Was bedeutet „Risiko“ und wie kann es gemanagt werden? 
Ungewisses Ereignis mit negativen Folgen: Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, 
mal Schadenausmass 
Risiko erkennen, abschätzen, vermeiden/vermindern, überwälzen, selber tragen 

 
6. Was ist eine Police? 

Versicherungsvertrag, Beweisurkunde zum Versicherungsvertrag mit allen Angaben 

 
7. Was ist eine Prämie? 

Preis, den der Versicherte bezahlt, damit der Versicherer im Schadenfall die 
vereinbarten Leistungen erbringt 
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Die Versicherungsarten 

Sachversicherungen 

Bei den Sachversicherungen sind Gegenstände versichert. Sachversicherungen decken Schä-
den, welche durch Feuer, Wasser, Einbruch, Diebstahl, Kollisionen, Elementarschäden (Sturm, 
Hagel, Erdbeben) usw. entstehen. Es gibt verschiedene Sachversicherungen: 
- Gebäudeversicherung 
- Hausratversicherung (auch Mobiliarversicherung genannt) 
- Diebstahlversicherung 
- Reisegepäckversicherung 
- Kaskoversicherung (Voll- oder Teilkasko) bei Motorfahrzeugen 

Vermögensversicherungen (Haftpflichtversicherungen) 

Bei den Vermögensversicherungen sind Schäden gedeckt, die man Drittpersonen und/oder 
deren Sachen zufügt. Beispiele: 
- Privathaftpflichtversicherung (für Privatpersonen) 
- Motorfahrzeughaftpflichtversicherung (für Motorfahrzeughalter) 
- Gebäudehaftpflichtversicherung (für Hauseigentümer) 
- Betriebshaftpflichtversicherung (für Unternehmen) 

Haftungsarten 

Wenn man einer Drittperson einen Schaden zufügt, muss man für den Schaden aufkommen. 
Dies nennt sich Haftung. Man unterscheidet zwei Arten der Haftung: 

Verschuldenshaftung 
Man haftet, wenn man selber jemandem ei-
nen Schaden zufügt (OR Art. 41). Dies kann 
absichtlich oder fahrlässig passieren. 

Kausalhaftung 
Es gibt Fälle, bei denen man haftet, obwohl 
man selber keine Schuld trägt. Dies nennt 
man Kausalhaftung (z.B. Eltern für ihre Kin-
der; Tierhalter für Schäden durch ihre Tiere) 

 
8. Aufgabe: Nennen Sie die Art der Haftung in den folgenden Abbildungen. 

  

Kausalhaftung 
(Gebäudehaftpflichtversicherung) 

Verschuldenshaftung 
(Privathaftptlichtversicherung) 

Personenversicherungen 

Bei den Personenversicherungen ist die Person gegen Risiken wie Krankheit, Unfall, Arbeitslo-
sigkeit, Invalidität, Alter und Tod bzw. deren finanziellen Folgen versichert. Beispiele: 
- Krankenversicherung (Grund- und Zusatzversicherung) 
- Unfallversicherung (Betriebs- und Nichtbetriebsunfall) 
- Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) 
- Invalidenversicherung 
- Erwerbsersatzordnung (EO) 
- Arbeitslosenversicherung (ALV) 
- Berufliche Vorsorge (BVG) 
- Lebensversicherung 
 
Ist eine Personenversicherung obligatorisch, wie z.B. die Krankenversicherung oder AHV, 
spricht man von einer Sozialversicherung. 
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Versicherungen für den Haushalt 
Noras Bruder, Oliver Stoller (20), zieht nach abgeschlossener Lehre von zu Hause aus. Er und 
seine Freundin Martina (ebenfalls 20 Jahre alt) mieten zusammen eine eigene Wohnung. Da 
jetzt beide einen eigenen Haushalt führen und nicht mehr über ihre Eltern versichert sind, 
sollten Sie eine eigene Hausratsversicherung und Privathaftpflichtversicherung abschliessen. 

Hausratversicherung 

Was ist versichert? 

Alle beweglichen, dem privaten Gebrauch dienenden Gegenstände des 
Haushalts, die nicht Bestandteil des Gebäudes oder feste Einrichtungen 
(z. B. Küche) sind. Je nach Versicherer beinhaltet die Hausratversiche-
rung auch eine Diebstahlversicherung und/oder Reisegepäckversiche-
rung. Was genau in den Leistungen enthalten ist, finden Sie in den All-
gemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). 

Ist sie obligato-
risch? 

Nein, freiwillig. Es ist aber auf jeden Fall empfohlen, eine Hausratversi-
cherung abzuschliessen. 

Welche Risiken 
sind abgedeckt? 

Feuer, Wasser, Elementarschäden, Diebstahl, Einbruch 

Welche Gegen-
stände sind versi-
chert? 

Möbel, Kleider, Velo 

Was ist speziell zu 
beachten? 

- Der Hausrat ist zum Neuwert (Wiederbeschaffungswert; Betrag, der 
notwendig ist, die Gegenstände neu zu beschaffen) versichert 

- Liegt die vereinbarte Versicherungssumme unter dem tatsächlichen 
Wert des Hausrats, liegt eine Unterversicherung vor. 
Beispiel: Der Hausrat mit einem Wert von CHF 100'000.– ist für 
CHF 80'000.– versichert. Somit besteht eine Unterversicherung von 
20 %. Entsteht am Hausrat ein Schaden von CHF 20'000.–, wird 
entsprechend der Unterversicherung die Schadensumme um 20 % 
auf CHF 16'000.– gekürzt (CHF 20'000 – 20% = CHF 16'000.–). 

- Liegt die Versicherungssumme hingegen über dem tatsächlichen 
Wert des Hausrats, haben wir eine Überversicherung. 
Beispiel: Der Hausrat im Wert von CHF 100'000.– ist für 
CHF 120'000.– versichert. Die Versicherungsgesellschaft bezahlt 
dennoch nur den tatsächlichen Schaden (CHF 20'000.–) aus und 
nicht mehr. 

Privathaftpflichtversicherung 

Was ist versichert? 
Versichert sind Schäden an Drittpersonen. Bei Familien sind die Kinder 
mitversichert. Tierhalter müssen in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen (AVB) schauen, ob auch ihre Tiere mitversichert sind. 

Ist sie obligato-
risch? 

Nein, freiwillig. Man sollte aber unbedingt eine Privathaftpflichtversiche-
rung abschliessen, denn jeder Person kann etwas passieren, auch et-
was Unbeabsichtigtes. 

 
Die Hausrat- und die Privathaftpflichtversicherung können in der Regel zusammen als Paket ab-
geschlossen werden. Verschiedene Versicherungsgesellschaften bieten solche Kombiversiche-
rungen an. Beispiele von Versicherungsgesellschaften: 

Mobiliar, Axa Winterthur, Basler Versicherung, Zurich Versicherungen 
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Versicherungen für das Auto 
Oliver und Martina kaufen sich nach ihrem Auszug auch gleich ein eigenes Auto, einen alten 
VW Beetle. Auch hier kann es Sinn machen, sich zu versichern. Die Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung ist sogar obligatorisch. Fehler! Linkreferenz ungültig. 

Kaskoversicherung bei Fahrzeugen 

Was ist versichert? 

Versichert ist das eigene Motorfahrzeug (Auto, Motorrad). Es gibt zwei 
Arten von Kaskoversicherungen: 

- Teilkaskoversicherung: nicht selbst verschuldete Schäden wie 
Elementarschäden (Feuer, Wasser, Blitz, Hagel, Tiere); 

- Vollkaskoversicherung: Alle Schäden inkl. selbst verschuldete 
Kollisionsschäden. 

Ist sie obligato-
risch? 

Nein. Bei Neuwagen ist aber sicher eine Kaskoversicherung empfohlen. 
Bei Leasingverträgen ist eine Vollkaskoversicherung sogar Pflicht. 

Was ist speziell zu 
beachten? 

Motorfahrzeuge sind zum Zeitwert versichert. Das ist der Anschaf-
fungswert abzüglich der Wertminderung (Abschreibung) infolge Abnüt-
zung oder Alter. 

Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung 

Was ist versichert? 
Schäden an Drittpersonen, die der Motorfahrzeughalter (Auto, Motor-
rad) durch sein Verhalten verursacht. 

Ist sie obligato-
risch? 

Ja, sie ist für Motorfahrzeughalter obligatorisch. Velofahrer sind über 
ihre Privathaftpflicht versichert. 

Was ist speziell zu 
beachten? 

- Bonus/Malus: Die Versicherungsgesellschaft belohnt Versicherte, 
die unfallfrei fahren, mit einer Prämienreduktion (Bonus). Hingegen 
werden Verursacher eines Unfalls mit einer Prämienerhöhung (Ma-
lus) bestraft. 

- Regress (Rückgriff): Versursacht die versicherte Person einen 
Schaden grob fahrlässig oder absichtlich), zahlt die Versicherungs-
gesellschaft zwar der Drittperson den Schaden, verlangt aber vom 
Versicherten je nach Verschulden einen Teil der bezahlten Summe 
oder den ganzen Betrag zurück. 

 
Auch die Kasko- und die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung wird in der Regel als Paket ab-
geschlossen. Beispiele von Versicherungsgesellschaften: 

Mobiliar, Axa Winterthur, Basler Versicherung, Zurich Versicherungen 

Fragen zu den Sach- und Vermögensversicherungen 

9. Welche Sachversicherungen sollten folgende Personen sinnvollerweise abschliessen? 

Hauseigentümer Mieter Autobesitzer 

Gebäudeversicherung, 
Hausratversicherung 

Hausratversicherung Voll- oder Teilkaskovers. 
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10. Nennen Sie die in den folgenden Abbildungen dargestellten Risiken sowie die Versicherung, 
welche den Schaden übernimmt. 

   

Feuer  
Gebäudeversicherung 

Glasbruch  
Hausratversicherung 

Elementarschaden  
Gebäudeversicherung 

 
11. Welche Risiken sind durch eine Hausratversicherung abgedeckt? 

Feuer, Wasser, Diebstahl, Elementarschäden 

 
12. Welche Gegenstände sind bei einer Hausratversicherung versichert? 
Alle beweglichen Sachen, die Ihnen gehören und im Haushalt gebraucht werden   
Möbel, Kleider, Bücher, elektronische Geräte usw. 

 
13. Ihr Hausrat hat einen Wert von CHF 40‘000.–. Wie viel zahlt die Versicherung bei einem To-

talschaden, wenn Ihr Hausrat für CHF 30‘000.– bzw. CHF 50‘000.– versichert wäre? Wie 
nennen sich diese Sachverhalte? 

Versicherungssumme Zahlung bei Totalschaden Sachverhalt 

a) CHF 30‘000.– CHF 30‘000.- Unterversicherung 

b) CHF 50‘000.– CHF 40‘000.- Überversicherung 

 
14. Zu wie viel Prozent wäre Ihr Hausrat im Fall a) versichert? 

30‘000 x 100 : 40‘000 = 75 % 

 
15. Bei einem Brand in Ihrer Wohnung entsteht ein Sachschaden von CHF 16‘000.–.Wie viel 

wird die Versicherungsgesellschaft Ihnen im Fall a) zahlen? 

75 % von 16‘000 = 12‘000.- 

 
16. Wozu dienen die Haftpflichtversicherungen? 

Man kann mit den Haftpflichtversicherungen Schäden abdecken, die man 
Drittpersonen oder deren Sachen zugefügt hat. 

 
17. „Auto fährt direkt ins Schlafzimmer“: Dies war 2008 eine Schlagzeile im Blick. Ein Autolen-

ker hatte die Herrschaft über sein Auto verloren, war dann mit einem Holzzaun kollidiert und 
flog dann frontal durch Hauswand direkt ins Schlafzimmer. Fahrer und Beifahrer wurden 
leicht verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Fran-
ken, am Auto entstand Totalschaden. Es musste mit einem Kran geborgen werden. 
Frage: Welche Versicherung (genaue Bezeichnung) übernimmt den Schaden… 

a) … am Auto? b) … am Gebäude? c) … beim Fahrer? 

Vollkaskov. Motorfahrzeughaftpflichtv. 
Unfallv. (wenn in der 

Freizeit NBU, vgl. S. 10) 
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18. Welche Haftpflichtversicherung kommt für welchen Schaden auf? 

a) Ein Kind spielt Klein-Ronaldo und schiesst beim Nach-
barn eine Fensterscheibe ein. 

Privathaftpflicht-
versicherung 

b) Ein Eiszapfen löst sich vom Dach, gerade als darunter 
der Postbote die Post einwerfen will. 

Gebäudehaftpflicht-
versicherung 

c) Ein Noss-Schüler stösst bei den Stühlen so unglücklich 
an einen Kollegen, dass dieser über das Geländer fällt. 

Privathaftpflicht-
versicherung 

Versicherungen gegen Krankheit und Unfall 
Oliver und Martina waren auch bei den Krankenversicherungen noch über ihre Eltern versichert, 
als sie noch zuhause wohnten. Jetzt müssen sie auch da sich selber versichern. Oliver arbeitet 
in seinem Lehrbetrieb weiter. Er ist über seinen Arbeitgeber gegen Unfall versichert. Anders 
Martina: Weil sie die Berufsmaturität 2 (BM2) als Vollzeitschule absolviert, arbeitet sie im 
Moment weniger als acht Stunden pro Woche. Sie muss sich deshalb privat gegen Unfall 
versichern. 

Was ist versichert? 

Versichert sind die finanziellen Folgen einer Krankheit oder Mutter-
schaft (Kontrollen während der Schwangerschaft, Entbindung usw.). 
Die Leistungen der Krankenversicherung umfassen: 

- Behandlungen beim Arzt; 

- Therapien (Physiotherapie usw.); diese müssen vom Arzt verordnet 
werden; 

- Behandlung und Aufenthalt im Spital (allgemeine Abteilung); 

- Kosten für Medikamente; der Bundesrat legt fest, welche Medika-
mente genau von der Krankenkasse übernommen werden; 

- Alternativmedizin; komplementärmedizinische Behandlungen (Ho-
möopathie u.a.); auch hier sind die Leistungen genau festgelegt; 

- Weiteres: Gesundheitsvorsorge (Impfungen, Untersuchungen von 
Kindern, Erkennung von Brustkrebs usw.), Transport- und Rettungs-
kosten. 

Ist sie obligato-
risch? 

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Krankenversicherungen: 

- Grundversicherung: Sie ist für alle in der Schweiz wohnhaften 
Personen obligatorisch. Versichert sind so genannte Grundleistun-
gen, welche im Krankenversicherungsgesetz (KVG) genau festge-
legt sind und allen Versicherten dieselben Leistungen bieten. Bei 
der Grundversicherung darf niemand abgelehnt werden. 

- Zusatzversicherung: Wem die Grundleistungen nicht reichen, kann 
eine Zusatzversicherung (z.B. für Spitalaufenthalt in einer privaten 
oder halbprivaten Abteilung, zusätzliche Leistungen der Alternativ-
medizin, Zahnzusatzversicherung für Zahnfehlstellungen usw.) ab-
schliessen. Die Zusatzversicherung ist somit freiwillig. Die Kranken-
kasse kann bei die Neuaufnahme eines Versicherten verweigern. 

Kostenbeteiligung 

Ein Teil der Behandlungskosten geht zu Lasten der Versicherten. Die-
ser setzt sich zusammen aus: 

- Jahresfranchise: Grundbetrag (Freibetrag), den eine versicherte 
Person pro Jahr selber tragen muss. Die Franchise beträgt im Mini-
mum CHF 300.– (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren CHF 0.–). 

- Selbstbehalt: 10 % des Rechnungsbetrages (nach Abzug der Jah-
resfranchise) muss der Versicherte bis zu einem Maximum von 
CHF 700.– (Kinder/Jugendliche max. CHF 350.–) selber zahlen. 
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Sparmöglichkeiten 

Die Krankenversicherung ist mit mehreren hundert Franken Prämien 
pro Monat sehr teuer. Deshalb ist es sinnvoll, verschiedene Sparmög-
lichkeiten zu überprüfen: 

- Wechsel: Die Leistungen in der Grundversicherung ist bei allen 
Krankenkassen weitgehend gleich. Bei den Prämien sind hingegen 
die Unterschiede enorm. Deshalb kann der Wechsel zu einer günsti-
geren Krankenkasse Sinn machen (Vergleich der Krankenkassen-
prämien auf www.priminfo.ch). Aber Achtung: Einige Krankenkas-
sen sind im Krankheitsfall kulanter (entgegenkommender) als an-
dere. 
Bei der Kündigung ist eine Frist von drei Monaten auf Ende Jahr zu 
beachten. Erhöht die Krankenkasse hingegen die Prämie auf das 
folgende Jahr, dann beträgt die Kündigungsfrist nur ein Monat. 

- Höhere Kostenbeteiligung: Bei einer höheren Franchise über-
nimmt der Versicherte einen grösseren Anteil der Krankheitskosten 
und trägt somit auch ein höheres Risiko. Als Gegenleistung muss er 
tiefere Prämien bezahlen (vgl. folgende Aufgabe). 

- Hausarzt-Modell (o.a.): Der Versicherte verpflichtet sich, im Krank-
heitsfall immer zuerst seinen Hausarzt aufzusuchen. Dieser muss 
aber mit der Krankenkasse einen Zusammenarbeitsvertrag abge-
schlossen haben. Die freie Arztwahl bleibt somit eingeschränkt. 
Weitere Modelle: HMO (Health Maintenance Organization; Gesund-
heitsorganisationen); Telefonberatung (Telmed, Med Call u.a.): be-
vor man den Hausarzt aufsucht, lässt man sich telefonisch beraten. 

Unfallversicherung 

Was ist versichert? 
Versichert sind die Folgen eines Unfalls, d.h. Beeinträchtigungen der 
körperlichen oder geistigen Gesundheit, die durch ein plötzliches Ereig-
nis und unter Einwirkung äusserer Gewalt verursacht werden. 

Ist sie obligato-
risch? 

Man unterscheidet zwei Arten von Unfällen: 

- Berufsunfall (BU): Unfall, der sich während der Arbeitszeit oder in 
Arbeitspausen ereignet. 
Gegen Berufsunfälle sind alle Arbeitnehmer unabhängig von der Ar-
beitszeit über ihren Arbeitgeber versichert. Der Arbeitgeber muss 
auch die Prämien selber bezahlen und tragen (d.h. darf sie bei sei-
nen Arbeitnehmern nicht vom Lohn abziehen). 

- Nichtberufsunfall (NBU): Unfälle, die in der Freizeit passieren. 
Gegen NBU sind Arbeitnehmer nur dann obligatorisch versichert, 
wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit mehr als 8 Stunden beträgt. Die 
NBU-Prämien zahlt dann der Arbeitgeber, darf sie aber vom Lohn 
abziehen. Wer weniger als 8 Stunden wöchentlich arbeitet, sollte 
sich privat (über die Krankenkasse) versichern. 

Wie hoch sind die 
Beiträge 

Die Beiträge der BU und NBU sind je nach Betrieb und Branche ganz 
unterschiedlich. Sie werden direkt zwischen der Versicherungsgesell-
schaft und der Arbeitgeber vereinbart. 

Fragen zum Grundwissen 

19. Was ist eine Krankheit? 

Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit, die nicht auf einen 
Unfall zurückzuführen ist. 
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20. Was ist ein Unfall? 

Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit, die durch ein 
plötzliches nicht auf einen Unfall zurückzuführen ist. 

 
21. Nennen Sie die Art der Unfallversicherung in den folgenden Abbildungen. 

  

Berufsunfall Nichtberufsunfall 

 
22. Krankheit oder Unfall: Welche Versicherung zahlt? 

Ereignis 
Krankenversi-
cherung 

Berufsunfall-
versicherung 

Nichtberufsun-
fallversicherung 

Sie wachen mit einer Grippe auf und 
gehen deswegen zum Arzt. 

X   

Auf dem Weg zum Arzt stürzen Sie 
Fahrrad und brechen sich den Arm. 

 X  

Wieder gesund fahren Sie zur Arbeit. 
Auf dem Arbeitsweg verunglücken Sie 
erneut und brechen sich gleich noch 
den anderen Arm. 

  X 

 
23. Ab wie vielen Stunden Arbeit pro Woche muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer obligato-

risch gegen Berufs- bzw. Nichtberufsunfälle versichern? 

Berufsunfall 
Sofort!, Der Arbeitgeber muss alle seine Arbeitnehmer 
obligatorisch gegen Berufsunfälle versichern. 

Nichtberufsunfall 8 Stunden/Woche 

 
24. Wer bezahlt bzw. trägt die BU-, wer die NBU-Versicherungsprämien? 

BU-Prämien Arbeitgeber. Die Prämie geht zu 100 % zu seinen Lasten. 

NBU-Prämien 
Arbeitgeber. NBU-Prämie wird dem Arbeitnehmer vom Lohn 
abgezogen. 

 
25. Nennen Sie die drei wichtigsten Leistungen der Grundversicherung. 

Arzt Medikamente Spital allgemeine Abteilung 

 
26. Was sind die Unterschiede zwischen Kranken-Grund- und -zusatzversicherung. 

Grundversicherung 
obligatorisch. Jede Krankenkasse muss jeden Versicherungs-
nehmer aufnehmen. Leistungen für alle gleich 

Zusatzversicherung 
freiwillig (unterschiedliche Leistungen). Krankenkasse kann 
jemandem die Aufnahme in eine Zusatzversicherung verwehren 
oder einer versicherten Person auch kündigen 
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27. Wie heissen die beiden Kostenbeteiligungen? 

Jährlicher fixer Grundbetrag der Krankheitskosten, den der Versi-
cherte selber übernehmen muss 

Jahresfranchise 

Ist dieser Fixbetrag bezahlt, dann nochmals Selbstbehalt 10 % Selbstbehalt 

 
28. Welche Kündigungsfrist/Kündigungstermin müssen Sie einhalten, wenn die Krankenkasse 

Ihnen im September auf das folgende Jahr höhere Prämien angekündigt hat? 

Termin: Ende Jahr, Frist 1 Monat (bei Prämienerhöhung), 
wenn keine Prämienerhöhung: 3 Monate 

 
29. Eine erwachsene Person mit Grundversicherung muss innerhalb eines Jahres dreimal zum 

Arzt. Berechnen Sie die Kosten für die versicherte Person sowie die Kosten für die Kranken-
kasse für folgende Franchisen. 
1. Arztrechnung vom 28. April: CHF 250.– 
2. Arztrechnung vom 13. Juni: CHF 350.– 
3. Arztrechnung vom 5. Dezember: CHF 200.– 

Berechnung 
Minimalfranchise 

(CHF 300.–) 
Franchise 
CHF 500.– 

Maximalfranchise 
(CHF 2‘500.–) 

Total Kosten CHF 800 CHF 800 CHF 800 

– Franchise CHF 300 CHF 500 CHF 2‘500 

= Restbetrag CHF 500 CHF 300 CHF 0 

– 10 % Selbstbehalt CHF 50 CHF 30 CHF 0 

= Kosten für Krankenkasse CHF 450 CHF 270 CHF 0 

Kosten für Versicherten CHF 350 CHF 530 CHF 800 

 
30. Nennen Sie fünf Möglichkeiten, wie Sie Krankenversicherungsprämien sparen können. Su-

chen Sie auch im Internet (z.B. www.priminfo.ch) nach Sparmöglichkeiten. 

1. Wechsel zu einer günstigeren Krankenkasse 

2. Wahl einer höheren Franchise (i.d.R. höchste Franchise) 

3. Wahl eines HMO-, Hausarzt- oder anderes Modelles 

4. Kündigung der Zusatzversicherung (auch Unfallversicherung bei Arbeit), 
Unterbruch der Krankenv. bei Militärdienst 

5. Indirekt: zurückhaltend sein bei Arztbesuchen, 
gesund leben usw. 
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Versicherungen im beruflichen Alltag 
Oliver kann nach der Lehre weiterhin bei seinem Lehrbetrieb arbeiten. Über seinen Arbeitgeber 
zahlt er verschiedenste Versicherungsprämien. Er schaut sich einmal seine Lohnabrechnung 
genau an. 

Lohnabrechnung 

In der Lehre werden Sie eine Lohnabrechnung erhalten, die ähnlich aussehen wird wie die von 
Olivers Chefin Christine Schmied (natürlich noch nicht mit einem so hohen Lohn): 

 
Frau 
Christine Schmied 
Schlösslistrasse 7  Mitarbeiter-Nr. 37 
3700 Spiez  23. Mai 
 

Lohnabrechnung April 
 
Lohnposition Faktor Einheit/Ansatz Betrag 
Bruttolohn 
Monatslohn   6 000.00 
Kinderzulagen 1 230.00 230.00 
Total Bruttolohn   6 230.00 
 
Sozialabzüge 
Beitrag AHV/IV/EO 5.125 % 6 000.00 307.50 
Beitrag ALV 1.100 % 6 000.00 66.00 
Beitrag BVG 8.000 % 4 500.00 360.00 
Beitrag NBU 0.800 % 6 000.00 48.00 
Beitrag Krankentaggeld 1.000 % 6 000.00 60.00 
Total Sozialabzüge   841.50 
 
Nettolohn/Auszahlung   5'388.50 

 

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) 

Welche Risiken 
sind versichert? 

Wegfall des Lohnes infolge Todesfall oder Alter (Pensionierung) 

Was sind die Leis-
tungen? 

Die AHV erbringt Leistungen im Alter (Altersrente) oder an die Hinter-
lassenen (Witwen- und Waisenrenten). Sie sichert lediglich die Exis-
tenz. 

Die Rente ist mit minimal CHF 1’175.– und CHF 2'350.– (das Doppelte) 
sehr tief (Stand 2017). Witwen/Witwer erhalten 80 %, Waisen 40 % und 
Ehepaare 150 % der einfachen Rente. Die AHV-Altersrente wird ab 65 
(bei Männern) bzw. 64 (Frauen) ausbezahlt. 

Wer ist beitrags-
pflichtig? 

Die Beitragspflichtig beginnt bei Erwerbstätigen mit 17 Jahren, bei 
Nichterwerbstätigen mit 20 Jahren. 

Wichtig: Jedes Jahr, in dem nicht AHV nicht bezahlt wird, führt zu einer 
Kürzung der Rente. Schauen Sie somit, dass Sie jedes Jahr Ihre AHV-
Beitragspflicht erfüllen. 

Die AHV ist Teil der staatlichen Vorsorge und obligatorisch. Die AHV 
basiert in erster Linie auf der Solidarität zwischen den Generationen, 
d.h. die heutigen Arbeitenden finanzieren die heutigen Rentner (soge-
nanntes Umlageverfahren). Dies kann nur funktionieren, wenn alle 
Beitragspflichtigen zahlen. 
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Invalidenversicherung (IV) 

Welche Risiken 
sind versichert? 

Invalidität (ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit infolge Geburtsge-
brechen, Krankheit oder Unfall 

Was sind die Leis-
tungen? 

Ziel der IV ist es, invaliden Versicherten ein selbständiges Einkommen 
zu sichern und so ihre Existenzgrundlage ganz oder teilweise zu si-
chern. Deshalb stehen Eingliederungsmassnahmen (beruflich, schu-
lisch) an vorderster Stelle. Ist eine Wiedereingliederung nicht möglich, 
richtet die IV entsprechend dem Grad der Behinderung eine Rente aus. 
Weiter finanziert die IV auch Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl). 

Wer ist beitrags-
pflichtig? 

Die IV ist wie die AHV eine obligatorische staatliche Versicherung. Die 
Beitragspflicht ist somit gleich geregelt wie bei der AHV. 

Erwerbsersatzordnung (EO) 

Welche Risiken 
sind versichert? 

Verdienstausfall infolge Militärdienst, Zivildienst oder Zivilschutz. Seit 
2005 deckt die EO ebenfalls den Lohnausfall infolge Mutterschaft. 

Was sind die Leis-
tungen? 

Entschädigungen in der Höhe von 80 % des versicherten Erwerbsein-
kommens 

Erwerbstätige Mütter erhalten nach der Geburt eines Kindes während 
14 Wochen ebenfalls 80 % des durchschnittlichen Erwerbseinkommens 
vor der Geburt. 

Wer ist beitrags-
pflichtig? 

Gleich wie bei der AHV 

Arbeitslosenversicherung (ALV) 

Was ist versichert? 
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, witterungsbedingte Arbeitsausfälle sowie 
bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. 

Was sind die Leis-
tungen? 

Die Arbeitslosenentschädigung besteht aus einem Taggeld. Es beträgt 
zwischen 70 und 80 % des versicherten Verdienstes. Die Arbeitslosen-
versicherung (ALV) hat in erster Linie zum Ziel, Arbeitslose möglichst 
schnell wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Deshalb hilft sie 
auch beim Finden einer neuen Stelle. 

Wer ist beitrags-
pflichtig? 

Gleich wie bei der AHV. Selbständig Erwerbende sind nicht gegen Ar-
beitslosigkeit versichert. 

Beiträge der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden 

Versicherung Total Arbeitgeberbeitrag Arbeitnehmerbeitrag 

AHV 8,4 % 4,2 % 4,2 % 

IV 1,4 % 0,7 % 0,7 % 

EO 0,45 % 0,225 % 0,225 % 

Total 10,25 % 5,125 % 5,125 % 

ALV 2,2 % 1,1 % 1,1 % 
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Berufliche Vorsorge (BVG, Pensionskasse) 

Welche Risiken 
sind versichert? 

Analog AHV und IV: Wegfall des Lohnes infolge Todesfall, Invalidität o-
der Alter 

Was sind die Leis-
tungen? 

Die berufliche Vorsorge (Pensionskasse) ist die (für Arbeitende) obliga-
torische Ergänzung zur staatlichen Vorsorge (AHV, IV). 

Versichert ist ein Erwerbseinkommen ab CHF 21‘150.–. Finanziert wer-
den die Renten über das Kapitaldeckungsverfahren, d. h. der Versi-
cherte spart sein eigenes Alterskapital über Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberbeiträge. 

Wer ist beitrags-
pflichtig? 

Die Beitragspflichtig beginnt bei Erwerbstätigen mit 17 Jahren, bei 
Nichterwerbstätigen mit 20 Jahren. 

Für die Risiken Tod und Invalidität ist die berufliche Vorsorge obligato-
risch ab dem 18. Altersjahr. Versicherungsbeiträge für die Altersvor-
sorge sind zu zahlen ab dem 25. Altersjahr. 

Lebensversicherungen 

Welche Risiken 
sind versichert? 

Analog staatliche und berufliche Vorsorge: Wegfall des Lohnes infolge 
Todesfall, Invalidität oder Alter 

Was sind die Leis-
tungen? 

Die private Vorsorge (z.B. in Form einer Lebensversicherung) ist die 
freiwillige Ergänzung zur staatlichen und beruflichen Vorsorge. Man un-
terscheidet drei Arten einer Lebensversicherung: 

1. Todesfallrisiko-Versicherung: Stirbt der Versicherte (z.B. der Ehe-
mann und Vater) während der Vertragsdauer, zahlt die Versiche-
rungsgesellschaft ein bestimmtes Kapital an die vom Versicherten 
begünstigte Personen (z.B. Familienmitglieder) aus. 

2. Erlebensfallversicherung: Gleich wie bei der Pensionskasse spart 
der Versicherte für das Alter. Im Erlebensfall, d. h. im Fall, dass der 
Versicherte den Vertragsablauf erlebt, erhält er die einbezahlten 
Prämien sowie die daraus erzielten Zinsen. 

3. Gemischte Lebensversicherung (Kombination aus 1. und 2.): 
Diese Versicherung zahlt sowohl im Todesfall (Summe an die be-
günstigte Person) wie auch im Fall, dass der Versicherte den Ver-
tragsablauf erlebt. 

Wer ist beitrags-
pflichtig? 

Eine Lebensversicherung ist freiwillig. Wenn jemand Kinder hat, ist zu-
mindest eine Todesfallrisiko-Versicherung empfohlen. 

 
31. Nennen Sie die Art der Lebensversicherung in den folgenden Abbildungen. 

  

Sparen  Erlebensfall-versicherung 
(Altersvorsorge) 

Risiko 
 Todesfallrisiko 
 Invaliditätsrisiko 
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Das Dreisäulenmodell der Schweiz (Vorsorge) 

Schauen Sie sich den Film von SwissLife zum 3-Säulensystem Schweiz 
(https://www.swisslife.ch/de/home/kundenservice/infocenter/grundlagen.html oder 
QR-Code rechts). Ergänzen Sie mit Hilfe des Films folgendes Schema. 
 

 
 

 1. Säule  2. Säule  3. Säule 

Art der 
Vorsorge 

Staatliche 
…………………… 

Vorsorge 
 

Berufliche 
…………………… 

Vorsorge 
 

Private 
…………………… 

Vorsorge 

Basis 
(Versi-
cherung) 

AHV, IV, EO  
Pensionskasse 

(BVG), UVG 
 

(Bank-)Sparen 
Lebens- 

versicherungen 

Obligato-
rium 

Obligatorisch 
(ab 17/20 J.) 

 
Obligatorisch 
(ab 18/25 J.) 

 Freiwillig 

  

Ziel 

Sicherung des 
Existenzbedarfs 

    

     

Ermöglicht die Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung (beschränkt, 
60 % des bisherigen Einkommens) 

  

     

Deckt auch den Wahlbedarf (individuelle Bedürfnisse) 

 
  

Vorsorge für 
Alter, Tod und Invalidität 
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Repetitionsfragen 

32. In welche drei Arten werden die Versicherungen unterschieden? 

Personenversicherungen Sachversicherungen 
Vermögensversicherungen 
(Haftpflichtversicherungen) 

 
33. Worauf muss man währen der Zeit der Erwerbstätigkeit in Bezug auf die AHV achten? 

Es dürfen keine Beitragslücken entstehen (Auskunft erteilen die Ausgleichskassen). 

 
34. Was versteht man unter „Sozialversicherungen“? 
Alle vom Bund als obligatorisch erklärten Personenversicherungen fallen unter den 
Begriff Sozialversicherungen. Diese haben das Ziel, gewisse soziale Risiken 
abzudecken. 

 
35. Erklären Sie die folgenden Begriffe. 

Neuwert 
Versichert ist Anschaffungswert (Preis für Sache, wenn sie neu 
beschafft wird) 

Überversicherung Versicherungssumme > tatsächlicher Wert des Hausrats 

Unterversicherung Versicherungssumme < tatsächlicher Wert 

 
36. Welches ist das oberste Ziel der Invalidenversicherung? 

Wiedereingliederung von invaliden Personen ins Erwerbsleben (kommt vor Rente) 

 
37. Welche Leistungen entrichtet die Erwerbsersatzordnung? 

Männer/Frauen: Lohnersatz während besoldeten Diensttagen (Militärdienst, Zivilschutz, 
ziviler Ersatzdienst) 

Frauen: Bezahlter Mutterschaftsurlaub während 14 Wochen nach der Niederkunft 
(80 %) 

 
38. Was sind die drei Säulen des 3-Säulen-Konzepts? 

1. Säule staatliche Vorsorge (AHV, IV) 

2. Säule berufliche Vorsorge (Pensionskasse) 

3. Säule private Vorsorge (Sparen, Lebensversicherung 

 
39. Welche Ziele verfolgen die drei Säulen der schweizerischen Sozialversicherungen? 

1. Säule Existenzsicherung 

2. Säule 
Erreichen von rund 60% des vorherigen Lohnes (zusammen mit 
der1. Säule)  Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung 

3. Säule Decken von zusätzlichen individuellen Bedürfnissen 
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40. Vervollständigen Sie das 3 Säulenmodell der Schweiz. 
   

Ziel des 3-Säulen-
Konzepts 

Vorsorge für 
 

Alter, Tod und Invalidität 
............................., ............................. und ............................. 

      

 1. Säule  2. Säule  3. Säule 

Art der 
Vorsorge 

Staatliche 
............................ 

Vorsorge 
 

Berufliche 
............................ 

Vorsorge 
 

Private 
............................ 

Vorsorge 

Art der „Versiche-
rung“ 

AHV 
............................ 

und 
IV 

............................ 

 
Pensionskasse 
............................ 

 

Banksparen 
............................ 

oder 
Lebensvers. 

............................ 

Obligatorium 
 

obligatorisch 
............................ 

 obligatorisch  
 

freiwillig 
............................ 

      

Ziele: Deckt… 
Existenzbedarf 
............................ 

    

      

 
Fortführung der gewohnten 
Lebenshaltung 
...................................................................... 

  

      

 
Fortführung der gewohnten Lebenshaltung + zusätzliche 
Bedürfnisse 
................................................................................................................ 

 
41. Aufgabe zur Seite 1: Nennen Sie die Versicherung, welche bei der Ausgangslage auf der 

ersten Seite des Skripts für die Schäden aufkommt. 

Ereignis Montag: Sabines Grippe 
Dienstag: Verstauchtes 
Handgelenk 

Mittwoch: Umgefahrener 
Parkingmeter 

Versiche-
rung(en) 

Kranken-
Grundversicherung 

Nichtberufsunfall-
versicherung 

Motorfahrzeug-
Haftpflicht-
versicherung 

 

Ereignis 
Donnerstag: Demolierter 
Dampfabzug 

Freitag: Gestohlenes 
Fahrrad 

Samstag: Schürfungen, 
Fahrrad, Nachbarzaun 

Versiche-
rung(en) 

Privathaftpflichtver-
sicherung 

Hausratversicherung 
(evtl. Diebstahl-
versicherung) 

Nichtberufsunfallv. 
Evtl. Hausratv. 
Privathaftpflichtv. 
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Aufgabe: Welche Versicherung kommt für den Schaden auf? 

42. Ordnen Sie folgenden Beispielen die Versicherungen zu, die für den Schaden/für das Ereig-
nis aufkommen müssen. Achten Sie darauf, dass Sie zuerst den Schaden/das Ereignis be-
schreiben und dann die Versicherung benennen. 

Sachverhalt Schaden Versicherung 

1. Ein 3-jähriges Mädchen besucht mit der 
Mutter ein Warenhaus. Beim Spiel mit ei-
nem Ball zerstört es einige wertvolle 
Weingläser. 

Kaputte Gläser 
(Sachschaden bei 
Drittpersonen) 

Privathaftpflicht-
versicherung 

2. Ein Landwirt stürzt beim Kirschenpflü-
cken von der Leiter und muss mit der 
Rega ins Paraplegiker-Zentrum geflogen 
werden. 

Körperverletzun-
gen, evtl. Invalidität 

Berufsunfallver-
sicherung (BU), 
evtl. IV 

3. Beim Skifahren rammt ein Carver eine 
54-jährige Frau. Diese erleidet einen 
Beinbruch. 

Beinbruch 
(Heilungskosten, 
Erwerbsausfall) bei 
Drittperson 

Privathaftpflicht-
versicherung des 
Skifahrers 

4. Beim Besuch der Firma XY erleiden Sie 
einen Kreislaufzusammenbruch. 

Kreislauf-
zusammenbruch 
(Rettungskosten, 
evtl. Spitalkosten) 

Kranken-
grundversicherung 

5. Ein betrunkener Autolenker beschädigt 
mit seinem Auto drei parkierte Fahr-
zeuge. Der Schaden an den parkierten 
Autos beträgt CHF 4‘500.–, der Schaden 
am eigenen Wagen CHF 1‘500.–. 

Parkierte Autos: 
Motorfahrzeughaftpflicht-Versicherung 
des Autolenkers (wegen Trunkenheit  
muss er mit Regress rechnen) 

Eigenes Fahrzeug: 
Vollkaskoversicherung, sonst bezahlt er 
selber (allenfalls Auschluss der Haftung 
wegen Trunkenheit  

6. Nach einem starken Schneefall wird eine 
Mieterin beim Verlassen des Hauses von 
einer Dachlawine begraben und erleidet 
schwere Verletzungen. Sie muss für län-
gere Zeit ins Spital. 

Schwere 
Verletzungen, 
Spitalaufenthalt 

Gebäude-
Haftpflichtvers. des 
Hauseigentümers 

7. Familie Schurtenberger weilt in den Fe-
rien. Während dieser Zeit wird ihre Woh-
nung von Einbrechern heimgesucht. 

Einbruch, Diebstahl 
Hausrat-
versicherung 

8. Bei einem Sommergewitter schlägt der 
Blitz in das Haus der Familie Gut ein. Die 
Liegenschaft wird ein Raub der Flam-
men. 

Elementarschaden, 
Hausbrand 

Gebäude-
versicherung, 
Hausrat-
versicherung 
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Verschiedene Versicherungen 

43. Aufgabe: Welche Versicherungen oder Fachbegriffe sind in den folgenden Abbildungen 
dargestellt? 

   

Kranken-
Grundversicherung 

Spital allgemein 

Haftpflichtig werden 
durch Verschulden 

Privathaftpflichtvers. 
Regress 

   

Wasserschaden 
(Gebäudev. und Hausratv.) 

Unfallversicherung 
Berufsunfallvers. 

Medikamente 
Kranken-

Grundversicherung 

   

Kranken-
Zusatzversicherung 

Spital Private Abteilung 

Haftpflichtig werden 
durch Kausalhaftung 
Privathaftpflichtvers. 

Unfallversicherung 
Nichtberufsunfallvers. 

(NBU) 

Und noch mehr… 

44. Internet: Lösen Sie weitere Aufgaben online auf Learningapps (www.learningapps.org > 
Suchbegriff „Versicherungen“, http://learningapps.org/index.php?s=versicherungen). 
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Kreuzworträtsel Versicherungen 

45. Lösen Sie das Kreuzworträtsel auf der nächsten Seite (Ä = AE, Ü = UE) 
 
Waagrecht 
2 Abkürzung für Nichtberufsunfallversicherung 
6 Vom Bund als obligatorisch erklärte Versicherungen, um gewisse soziale Risiken abzu-

decken 
7 Abkürzung für Invalidenversicherung 
8 Anderer Begriff für Berufliche Vorsorgeversicherung 
9 Anderes Wort für die Verpflichtung, eine Versicherung abzuschliessen: Versicherungs... 
10 Health Maintenance Organisation 
11 Unfall, der sich während der Arbeitszeit ereignet. 
12 Zeitspanne zwischen Eintritt in die Versicherung und dem Beginn der Versicherungsleis-

tungen durch die Versicherung 
15 Abkürzung für Krankenversicherungsgesetz 
16 Bezeichnung für schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf 

den menschlichen Körper 
18 Was der Versicherte für seine Prämie zu erwarten hat 
19 Versichert alle Personen, die Militär-, Zivilschutz- oder Zivildienst leisten 
20 Ersetzt Personen, die Militärdienst oder Zivilschutz leisten, einen Teil des Verdienstes 
21 Betrag, der notwendig ist, um beschädigte Gegenstände wieder neu anzuschaffen 
22 Viele Menschen zahlen regelmässig Versicherungsprämien für all jene Menschen, die 

Leistungen beanspruchen müssen 
 
Senkrecht 
1 Sie soll bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter oder Tod den Existenzbedarf 

decken 
3 Abkürzung für Unfallversicherungsgesetz 
4 Beweisurkunde für den Abschluss eines Versicherungsvertrages 
5 In der BV verankertes Konzept zur finanziellen Vorsorge im Alter, für Hinterlassene und 

bei Invalidität 
10 Man muss für den Schaden, den man einem Dritten zugefügt hat, einstehen 
13 Preis, den der Versicherte bezahlt, damit der Versicherer im Schadenfall die vereinbar-

ten Leistungen erbringt 
14 Fachbegriff für Rückgriff auf den Versicherten 
17 Garantiert einen angemessenen Ersatz für Erwerbsausfälle wegen: Arbeitslosigkeit, 

Kurzarbeit, witterungsbedingten Arbeitsausfällen sowie bei Insolvenz 
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Lösung für Kreuzworträtsel 

     
1 

A 
        

2 

N B 
3 

U   

 
4 

P 
    H  

5 

D         V   

6 

S O Z I A L V E R S I C H E R U N G E N 

 L       E            

 
7 

I V  
8 

P E N S I O N S K A S S E    

 C       S            

 E  
9 

O B L I G A T O R I U M      

        E       
10 

H M O   

  
11 

B E R U F S U N F A L L  A     

        L       F     

     
12 

K A R E N Z F R I S T  
13 

P   

        N       U  R   

14 

R        
15 

K V G    
16 

U N F A L L 

E  
17 

A      O       G  E   

G  
18 

L E I S T U N G        
19 

M V  

R  V      Z         I   

20 

E O   
21 

N E U W E R T       E   

S        P            

22 

S O L I D A R I T A E T S P R I N Z I P 

 
 
 

… und als letztes die Probe: 
Fühlen Sie sich genügend SICHER …? 


